
Die bislang am meisten verwendete 
Markenform ist die Wortmarke oder 
eine Kombination aus Wort und Bild. 
Der Werkzeugkasten der markenrecht-
lichen Möglichkeiten zum Schutz der 
Markenkommunikation vor Nachah-
mung ist damit aber noch lange nicht 
ausgeschöpft. 

Prominente Vertreterin der Farbmarken 
ist das Magenta der Deutschen Telekom. 
Das Kölner Fernbusunternehmen Pink-
bus gestaltete seine Busse in der Farbe 
des Firmennamens offensichtlich ohne 
Kenntnis dieser bestehenden Farb-
marke. Das Pink ähnelte jedoch zu sehr 
dem Telekom-Magenta, und um eine 
Markenkollision zu vermeiden, musste 
Pinkbus seine Fernbusse farblich umge-
stalten.

Weniger Erfolg in der Durchsetzung sei-
ner Farbe hatte der Hersteller des be-
rühmten Lindt-Goldhasen vor dem OLG 
München. Die goldene Hülle des Hasen 

war zwar nicht als Farbmarke eingetra-
gen, Lindt argumentierte aber, dass ein 
in goldene Farben eingepackter Schoko-
hase von den Verkehrskreisen als Lindt-
Goldhase erkannt werde. Die Münchner 
Richter folgten dieser Argumentation 
jedoch nicht. Denn die Unterschei-
dungskraft basiere bei in Goldfolie ein-
gewickelten Schokoladenhasen ebenso 
auf sonstigen Gestaltungsmerkmalen. 
Der Verkehr werde in Gold gewickelte 
Hasen, die eine gänzlich andere Form 
haben als der Lindt-Goldhase, gerade 
nicht Lindt zuordnen.

Eine Marke muss aber nicht statisch 
sein. In digitalen Medien werden zuneh-
mend bewegte Unternehmenslogos und 
animierte Bestandteile eingesetzt. Auch 
deren Schutz ist durch das moderni-
sierte Markenrecht möglich. War es bis-
her für die Eintragung notwendig, dass 
Marken grafisch dargestellt wurden, sind 
seit Januar 2020 unter anderem auch 
Bewegungs- oder Multimediamarken 

eintragungsfähig, die durch eine Video-
datei hinterlegt werden. Inhaber*innen 
eingetragener Bewegungsmarken 
können so den Ablauf einer natürli-
chen oder artifiziellen Bildfolge für 
bestimmte Waren und Dienstleistungen 
beanspruchen und Dritte von unerlaub-
ter Verwendung ausschließen.
Markenschutz geht aber auch ganz 
ohne Bild. Denn auch unterscheidungs-
kräftige Jingles (Tonfolgen) können als 
Klangmarke geschützt werden. Was 
bisher über Notenblätter im Register 
hinterlegt werden musste, kann heute 
als MP3-Datei eingereicht werden. Das 
eröffnet neue Möglichkeiten für all das, 
was sich mit Noten nicht darstellen 
ließ. Große Praxisrelevanz hat das aber 
bisher nicht – gerade einmal zwanzig 
Klangmarken sind seit Januar geschützt 
worden. Vorne mit dabei ist auch hier 
wieder die Telekom mit einem allseits 
bekannten Klingeln.
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Familien- und Stadtteilzentrum 
Nord (FaZ)

Das FaZ unterstützt unter anderem 
bedürftige Kinder ihrer verschiedenen 
Einrichtungen im Stuttgarter Norden. 
Bei besonderen Anschaffungen, die 
nicht vom vorhandenen Budget gedeckt 
sind, hilft die Kanzlei mit Geldspenden. 
So stand bereits eine Buttonmaschine 
auf der Wunschliste und in der Corona-
Zeit insbesondere Schulsachen für die 
Hausaufgabenbetreuung sowie Mal- 
und Bastelsachen. Außerdem freuen 
sich die Kinder jedes Jahr über den 

„MBaum“, die Wunschzettelaktion zu 
Weihnachten. Die Zettel mit den Wün-
schen der Kinder hängen am Kanzlei-
Weihnachtsbaum und werden von den 
Mitarbeitenden gegen die ersehnten 
Geschenke eingetauscht. 

Talent im Land (TiL)

Ein weiteres Herzensprojekt ist das 
Programm „Talent im Land Baden-
Württemberg“, das sich für gerechte 
Bildungschancen von Jugendlichen 
einsetzt. Die Anzahl der vergebenen 
Stipendien erweiterte sich durch die 
Beteiligung Menold Bezlers ab 2020 
auf insgesamt 53 pro Schuljahr. Das 
landesweite Bildungsprojekt unterstützt 
begabte und besonders engagierte 
Schüler*innen aus schwierigen Lebens-
verhältnissen individuell auf ihrem 
Bildungsweg zum Abitur oder zur Fach-
hochschulreife. Träger des Programms 
sind die Baden-Württemberg Stiftung 
und die Josef Wund Stiftung. Von der 
Menold Bezler Stiftung erhält das Vor-
haben vier Jahre lang tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung. 

Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste

Seit 2019 entwerfen Studierende der 
Kunstakademie Stuttgart als Projekt-
arbeit einzigartige Motive für die Weih-
nachtsgrüße der Kanzlei. Aus den 
kreativen Ideen wählen alle Mitarbeiten-
den bei Menold Bezler ihre Favoriten, 
und das beliebteste Motiv ziert dann die 
Weihnachtspost. Die gesamte Klasse er-
hält im Rahmen des Projekts eine Geld-
spende als Zuschuss für Studienfahrten 
oder Ähnliches. Die Gewinner*innen 
werden auf den Karten gewürdigt und 
zusätzlich mit einer Geldspende bei den 
Kosten des Studiums unterstützt. 

Die Kanzlei und die im April 2018 gegründete Menold Bezler Stiftung fördern und 
begleiten gemeinnützige Aktionen im Großraum Stuttgart. Hier stellen wir drei 
Projekte vor, die uns besonders am Herzen liegen:
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